
Geschäfts-Nr.: 

31 2 0 329103 

~erkiindet am Pusch, JOS 
9. September 2003 als Urkundsbeamter 

.. der Geschäftstelle . 

L a n d g e r i c h t  H a m b u r g  
U r t e i l  

Im Namen des Volkes 

1.1 n V' 

Prozeßbevollmachtiate: 

I .) Nevamedia GmbH, 
vertreten durch die Geschäftsführer ~ l r i c h  Rdthe,und Rolf Schälike. 
Bleickenallee 8, 22763 Hamburg, 

2.) Rolf Schälike, 
Bleickeinallee 8, 22763 Hambutg 

:' ,; prozeßbevollmächtinte: ,F Rechtsanwälte Bode pp. 
,, 9 

,i : [ Schanzenstraae 75 - 77 
.- 

. .  . 20357 Hamburg 
I: , . ', ..! -I ! --L_. 

.L.., ,- ,.&kennt dar. Landgericht Hamburg, Zivilkammer 12, auf die miindliche Ver- 

-,handlung vom 9. September 2003 durch 

den.vorsitzendefl Richter am Landgericht Slevers, 
den Richter am Landgericht Dr  Kagelmacher und 
die Richterin am Landgericht Terschlüssen 



für Recht: 

1. Die einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg vom 7. Mai 
2003, Az. 312 0 329103, wird aufgehoben und der auf ihren Erlass g~ 
richtete Antrag zurück gewiesen. 

11. Die Kosten des Rechtsstreits fallen dem Antragsteller zur Lagt. 
Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Antragsteller kann die Vallstre- 
ckung durch Slcherheitsleistung in Höhe von E 3.000,00 abwanden 
wenn nicht die Antragsgegner vor der Vollstreckung Sicherheit in giei- 
cher Hohe leisten. 



T a t b e s t a n d  

Der Antragsteller nimmt die Antragsgegner auf Unterlassung in Anspruch. 

Die Antragsgegnerin zu I )  ist im Bereich Fachübersetzungen und Sprachen- 

dienste tätig. Der Antragsgegner zu 2) ist einer der bsiden Geschäftsführer 

der Antragsgegnerin zu I ). 

Der Antragsteller war in der Vergangenheit Gesellschafter und Geschäftsfüh- 

rer der Antmgsgegnerin zu 1). Zwischen dem Antragsteller und den übrigen 

Gesellschaftern der Antragsgsgnerin zu I) kam es tu  Beginn des Jahres 

2003 zu erheblichen Auseinandersetzungen. Dis Hintergrunde und Ursachen 

dieser Streitigkeiten werdsn von den Parteien unterschiedlich dargestellt. 

Am 25. MBn 2003 veröffentlichten die Antragsgegner auf der Domain 

www,eurodiva.de, welche auf Herrn Alexey Konovalov registriert war, folgen- 

den Text: 

,,Achtung! Eurodiya! Luftblase! 

Eurodiva 

das Vertriebskonzept der Europäischen, Deutsch, halienischen 
Vertriebe und Agenturen 

fiir 
Italiener und EU-Bürger in Deutschland und Italien 

Wir vermuten - dass es sich bei diesem Projekt um eine Luftblase handelt. - dass unseriös um Finanzierung bei Banken und 
Versicheningen nachgesucht wurde und wird 
und - ohne Wissen der NevaMedia Geschäftsleitung mit unserem 
Firmennamen geworben wurde. 

Wir distanzieren uns hiermit öffentlich von diesem „Konzept" 
und erklären, dass wir mit Eurodiva niemals etwas zu turi 
hatten 

Wir sind für alle Informationen von Betroffenen im 



Zusammenhang mit diesem Konzept dankbar. 

Betroffene können bei uns ~eweismittel anfordern. 

Wenden Sie sich an NevaMedia Rolf Schaelike. 

NevaMedia GmbH 
Rolf Schälike 
Geschäftsführer 
März 2003. 

Nachfolgend erwirkte der Antragsteller am 31. März 2003 eine Beschlussver- 

fugung des Landgerichts Hamburg, Az. 312 0 222103, mit welcher den An- 

tragsgegnern bei Vermeidung der gesetziiche Ordnungsmittel verboten wur- 

de, 

1) folgende Behauptungen aufzustellen undIoder aufstellen zu lassen, zu 
verbreiten undloder verbreiten zu lassen: 

a) Der Antragsteller habe die Gesellschafter und Geschifisführer der 
Firma Nevamedia GmbH undloder sonstige Dritte betrogen 
undloder ihnen Schaden zugefügt. 

b) Der Antragsteller habe zusammen mit seiner Ehefrau lm Rahmen 
einer Wohnungsfinanzietung die finanzierende Bank betrogen, 

C) es handele sich bei dem „Vertriebskonzept der europäischen, deut- 
schen, italienischen Vertriebe und Agenturen für Italiener und EU- 
Bürger in Deutschland und Italien" („EurodivaU) um eine Luftblase, 

d) fur dieses Projekt sei unseriöc um Finanzierung bei Banken und 
Versicheningen nachgesucht wordeni 

2) unter der Internetadresse w.eurodiva.de Inhalte in das lnternet ein- 
zustellen. 

Auf den dortigen Widerspruch der Antragsgegner bestätigte die Kammer mit 

Urteil vom 12. Juni 2003 die einstweilige VerFGgung vom 31. März 2003, so- 

weit den Antragsgegnem mit dem Unterlassungstenor zu I. a verboten wor- 

den war, die Behauptung aufzustellen undloder aufstellen zu lassen, zu ver- 

breiten undloder verbreiten zu lassen, der Antragsteller habe die Gesell- 

schafter und Geschäftsführer der Fima Nevamedia GmbH betrogen und1 

oder ihnen bzw. Dritten Schaden zugefügt. Im Übrigen wurde die einstweilige 

Verfügung vom 31. Mätz 2003 aufgehoben und der auf ihren Erlass gerichte- 

te Antrag zurückgewiesen. 



Zwischenzeitlich hatte der Antragsteller bemerkt, dass die Antragggegner 

-nach Zustellung der Beschlussve~gung vom 31. März 2003- ihre zum 

rnodlflrierten negativen ~usführungen t u  dem Konzept Eurodiva über die 

Domains „w.eurodiva.net" und „www.eurodiva.org" verbreiteten. I n h a W  

dieser beiden Dornainadresseri war wiedemm Herr Alexey Konovalov, ei(i 

Mitarbeiter der Antraqsgegner (Anlage Ast 1). 

Daraufhin erwirkte der Antragsteller am 7. Mai 2003 die vorliegende Be- 

schlussverfugung des Landgerichts Hamburg, mit welcher den A n t r a g ~ g ~ .  

nem bei Vermeidung der gesetzliche Ordnungsrnittel verboten wurde, 

unter einer Internetadresse, die den Namensbestandteil „eurodiva" e n ~ 9 "  
Inhalte in das lntemet einzustellen. 

Gegen diese Beschlussverfügung wenden sich die Antragsgegner mit ih@ 

Widerspruch vom 12. Juni 2003. 

Sie sind der Ansicht, die monierten Äußerungen seien lediglich b e r e c h t i w  

Reaktionen auf widerrechtliches, zumindest unlauteres und geschäftss&@i. 

gendes Verhalten des Antragstellers von erheblichem Gewicht. 

Da der Antragsteller sein Konzept nicht mehr unter der Bezeichnung ~ u r t ' 5 ~ -  

va anbiete, stünden ihm keinerlei Rechte an dieser Bedichnung zu. 

Die Antraqsaeaner beantraaen, 

unter Aufhebung der einstweiligen VerFügung vorn 7. Mai 2003 W" 
auf ihren Erlass gerichteten Antrag zurückuweisen. 

Der Antraasteller beantraqt, 

die einstweilige Verfügung vom 7. Mai 2003 zu bestätigen. 

~r;st der Ansicht, ihm stehe der geltend gemachte ~ n t e r l a s s u n g s a n s p f l  

gegen die Antragsgegner zu. 



Er sei Inhaber der Urheberrechte an dem „Vertriebskonzept der europäi- 

schen, deutsch, italienis'chen Vertriebe und Agenturen für Italiener und EU- 

Bürger in Deutschland und Italien", k u n  „eurodlva" genannt. Dieses Ver- 

triebskonzept sei von ihm selbst entwickelt worden. Daher stünden ihm auch 

entsprechende Titelrechte zu. 

Sollte der geltend gemachte Unterlassungeanspnich nicht bereits aus kenn- 

zeichenrechtiichen Gesichtspunkten begründet sein, sei er jedenfalls aus all- 

gemein zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen gerechffertigt. 

Hirlsichtlich der näheren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf 

die gewechselten Schriftsätze samt Anlagen sowie das Protokoll der Sitzung 

vom 9. September 2003 verwiesen. 

E n t s c h e l d u n a s a r ü n d e  

Der Widerspruch der Antragsgegner ist zulässig und begründet. 

I * 

Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch, nämlich unter einer Domain, 

welche den Narnensbectandteil „eurodivaM enthält: Inhalte in das lntemet ein- 

zustellen, ist unbegründet. Dieses Verbot wird unabhängig vom konkreten 

unter der Domain eingestellten Inhalt verlangt. 

Über eine eingetragene Marke „EURODIVA" verfügt der Antragsteller unstrei- 

tig nicht. Es erscheint auch fraglich, ob dem Antragsteller eine Benutzungs- 

marke „EURODIVAU nach § 4 Nr. 2 MarkenG oder ein WerMitelschutz filr 
- „EURODIVA" gemäß 5 5 Abs. 3 MarkenG zugestanden haben. Da der An- 

tragsteller die Bezeichnung „EURODIVA für sein Vertrie.bskonzept zwi- 

. schenzeitlich aufgegeben hat, sind jedenfalls etwaige zuvor begründete Mar- 
ken- und Titelrechte ~vischenzeitlich erloschen. 



Der Antragsteller kann den verlangten Unteriassungsanspruch auch nicht 

aus Urheberrecht geltend machen. Ein etwaiges Urheberrecht entsteht allen- 

falls am Werk. d.h. an dem Vertriebskonzept selbst, nicht jedoch an dessen 

.Titel. Der Titelcchutr ist jedoch -wie vorstehend ausgeführt- mit der Aufgabe 

der Bezeichnung erloschen. 

Der geltend gemachte Unteriassungsanspruch ist auch nicht nach 5 826 

BGB begründet. Der Antragsteller will den Unterlassungsanspruch allein auf 

die Verwendung des Narnensbestandteils .eurodivaU, nicht jedoch auf den 

Inhalt der jeweiligen lnternetseiten stützen. Rechte an dem Namensbestand- 

teil .,eurodiva", deren Verletzung im Rahmen des 5 826 BGB geltend ge- 

macht werden könnten, bestehen jedoch aufgrund der Aufgabe dieser Be- 

zeichnung durch den Antragsteller nicht. 

Der Antragsteller ist auch nicht rechtlos gestellt. denn es steht ihm frei, sich 

gegebenenfalls gegen die Inhalte der verschiedenen Internetseiten zu wen- 

den. Daher sieht das Gericht auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass dem An- 

tragsteller der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 242 BGB zu- 

zuerkennen wäre. 

Die Beschlussverfügung vom 7. Mai 2003 war daher aufzuheben, der auf ih- 

ren Erlass gerichtete Antrag zurückzuweisen. 

II. 

Die Ko~tenent~cheiduflg beruht auf 5 91 ZPO. Der Ausspruch über die vor- 

läufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 6, 71 1 ZPO. 

Sievers Kagelrnacher Terschlüssen 


